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Kurztitel 

Milch-Garantiemengen-Verordnung 1999 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 28/1999 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 55/2007 

§/Artikel/Anlage 

§ 3 

Inkrafttretensdatum 

01.04.2004 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2007 

Text 

Abschnitt II 
 

Lieferung an Abnehmer 
 

Abgabenerhebung 
 

  § 3. Im Fall der Lieferung von Milch an Abnehmer wird die Zusatzabgabe von jedem Milcherzeuger für die 
Milchmengen erhoben, die von ihm an Abnehmer geliefert werden und die seine Anlieferungs-Referenzmenge 
überschreiten. 


